
Y erfügungsbefugnis

essen der Gesellschaft oder der Bürger, bei der die 
Auswirkungen der Tat und die Schuld des Täters un
bedeutend sind und die im StGB oder in anderen Ge
setzen ausdrücklich als solche bezeichnet ist (§4 
StGB). V. sind eine besondere Gruppe von vorsätzli
chen Rechtsverletzungen, die noch unterhalb der un
teren Grenze der / Kriminalität liegen. Sie sind kei
ne / Straftaten, haben aber sehr enge Berührungs
punkte zur Kriminalität und bilden deren unmittel
bares Vorfeld.
Das StGB enthält folgende V.tatbestände: / Haus
friedensbruch gegenüber Bürgern (§ 134 Abs. 1), / 
Beleidigung und / Verleumdung (§§ 137,138, § 139 
Abs. 1), geringfügiger / Diebstahl oder / Betrug 
zum Nachteil sozialistischen Eigentums (§ 160) bzw. 
zum Nachteil persönlichen oder privaten Eigentums 
(§179). Weitere V.tatbestände gibt es nicht. Die 
Verantwortlichkeit für V. wird nach den gleichen 
Bestimmungen festgestellt wie die Verantwortlich
keit für Straftaten. Die Maßnahmen der Verantwort
lichkeit für V. sind keine / Maßnahmen der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit; sie sind in der
1. DVO zum Einführungsgesetz zum StGB und zur 
StPO - Verfolgung von Verfehlungen - vom 19. De
zember 1974 (GBl. I 1975 Nr. 6 S. 128) geregelt: 
Über Beleidigung, Verleumdung und Hausfriedens
bruch entscheiden grundsätzlich die ? gesellschaftli
chen Gerichte, d. h. mit Ausnahme der Fälle, in de
nen die Tat wegen erschwerender Umstände ein 
Vergehen (vgl. das Stichwort „Straftat“) ist. Wegen 
V., die zugleich Disziplinarverietzungen sind, soll 
der Rechtsverletzer disziplinarisch zur Verantwor
tung gezogen werden, sofern die Rechtsvorschriften 
über die / disziplinarische Verantwortlichkeit dies 
zulassen und Voraussetzungen vorliegen, daß / 
Disziplinarmaßnahmen zur Erziehung ausreichen 
und die Beratung vor einem gesellschaftlichen Ge
richt nicht erforderlich ist (§ 2 der genannten 
1. DVO). Ist der Rechtsverletzer nach LPG-rechtli- 
chen Bestimmungen disziplinarisch verantwortlich, 
finden die in der jeweiligen Betriebsordnung vorge
sehenen disziplinarischen Erziehungsmaßnahmen 
auch für V. Anwendung (§4 der genannten 
l.DVO). Besonderheiten gelten für die Ahndung 
von / Eigentumsverfehlungen. V. verjähren in 
6 Monaten. Stellt sich nachträglich heraus, daß keine 
V- vorlag, sondern eine Straftat, kann der Staatsan
walt innerhalb der für die Straftat geltenden gesetzli
chen Verjährungsfrist Anklage erheben.

Verfügungsbefugnis - Recht des persönlichen Eigen
tümers, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
über Gegenstände seines Eigentums rechtsverän
dernd zu disponieren. Die V. ist eine der / Eigentü
merbefugnisse und stets in Übereinstimmung mit der 
Funktion des Z7 persönlichen Eigentums auszuüben. 
Wichtigste und häufigste Form der Ausübung der V. 
ist das Verausgaben von Geld, um Konsumgüter 
oder Leistungen zu erwerben. Andere Formen sind 
z. B. das Abfassen eines / Testaments, der Verkauf

gebrauchter Sachen an andere- Bürger oder an den 
Gebrauchtwarenhandel (hierbei werden alle Eigen
tümerbefugnisse auf andere übertragen), aber auch 
das Vermieten oder Verleihen von Gegenständen 
des persönlichen Eigentums (dabei werden Besitz- 
und Nutzungsbefugnis unter Aufrechterhaltung des 
Eigentumsrechts übertragen).

Vergabeplan / Wohnraumvergabeplan

Vergehen / Straftat

Vergleich / gerichtliche Einigung

Vergütung für Erfindungen und Neuerungen / ma
terielle Anerkennung für Erfinderleistungen / ma
terielle Anerkennung für Neuererleistungen

Vergütungsstreitigkeit bei Erfindungen - Rechts
streitigkeit über die / materielle Anerkennung für 
Erfinderleistungen bei Wirtschaftspatenten. Eine V. 
liegt vor, wenn zwischen Erfinder und Betrieb unter
schiedliche Auffassungen zu der Frage bestehen, ob 
die Erfindung benutzt wird - ob also ein Vergütungs
anspruch dem Grunde nach besteht - oder nicht. Um 
eine V. handelt es sich auch, wenn Erfinder und be
nutzender Betrieb zur Vergütungshöhe verschiede
ne Standpunkte vertreten, die insbesondere auf Mei
nungsverschiedenheiten über die Berechnung oder 
Festsetzung des Nutzens aus der Erfindung Nut
zen aus Neuerungen und Erfindungen) beruhen. 
Kann eine V. nicht im Betrieb beigelegt werden, ist 
zunächst die Schlichtungsstelle des Patentamtes an
zurufen. Berechtigt zum Antrag auf Schlichtung sind 
die an der V. Beteiligten - also der oder die Erfinder 
und der Betrieb, der die durch Wirtschaftspatent ge
schützte Erfindung benutzt, sowie unter Umständen 
auch der Betrieb, welcher der Benutzung der Erfin
dung bezichtigt wird und ein berechtigtes Interesse 
an der Feststellung der Nichtbenutzung hat. Erfin
der, die einem Erfinderkollektiv angehören, können 
vor der Schlichtungsstelle nur in eigenem Namen 
auftreten; das gesamte Kollektiv oder einzelne ande
re ihm angehörende Erfinder können sie nur vertre
ten, wenn sie von den zu Vertretenden eine entspre
chende Vollmacht erhalten haben und diese der 
Schlichtungsstelle vorlegen.
Die Schlichtungsstelle führt über die V. in der Regel 
eine mündliche Verhandlung durch, nachdem sie die 
anderen am Verfahren beteiligten Partner zur Stel
lungnahme aufgefordert hat. Nach Erörterung und 
Klärung der Sach- und Rechtslage unter Einbezie
hung der Stellungnahmen unterbreitet sie einen 
Einigungsvorschlag, der eine rechtswirksame ab
schließende Entscheidung darstellt, sofern nicht 
einer der Beteiligten innerhalb einer Frist von 3 Mo
naten nach Zustellung des Vorschlags Klage beim 
Bezirksgericht Leipzig als dem ausschließlich dafür 
zuständigen Gericht einreicht. Über die Klage ent
scheidet das Bezirksgericht Leipzig in erster Instanz. 
Gegen seine Beschlüsse und die abschließende Ent
scheidung kann innerhalb der Rechtsmittelfrist / 
Beschwerde bzw. Berufung beim / Obersten Ge
richt der DDR eingelegt werden.
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